
1215 der Beilagen zu denstenographischen Protokollen des N ationalrates XIV. GP 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über den Antrag' der Abgeordneten Sekanina 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem Abfertigungsansprüche für Arbeiter 
geschaffen sowie das Angestelltengesetz und 
das Gutsangestelltengesetz geändert werden 

(Arbeiter-Abfertigungsgesetz) (136/ A) 
und 

über den Antrag der Abgeordneten Doktor 
Hafner und Genossen betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Gutsangestelltengesetz 

geändert wird (109/A) 

Die Abgeordneten S e k a n i n a, D a 11 i n
g 'e r, B a ban i t z, Pie h I e r, Maria Met z
k e r und Genossen haben am 24. Jänner 1979 
den gegenständlichen Initiativantrag betreffend 
ein Arbeiter-Abfertigungsgesetz im Nationalrat 
eingebracht und wie folgt begründet: 

Die Angleichung der arbeitsrechtlichen Stellung 
der Arbeiter an jene der Angestellten hat in den 
letzten Jahren bedeutsame Fortschritte gemacht. 
Durch das Entgeltfortzahlungsgesetz, . BGBl. 
Nr. 399/1974, wurden die Ansprüche der Ar
beiter auf Fortzahlung des Entgeltes im Krank
heitsfalle wesentlich verbessert; die volle Anglei
chung an das Angestelltenrecht wird im Ent
wurf eines Entgeltsicherungsgesetzes . der 
bereits dem Begutachtungsverfahren unterzogen 
wurde - vorgesehen. Das Urlaubsrecht wurde 
durch das Urlaubsgesetz, BGBl. Nr. 390/1976, 
vereinheitlicht. Als nächstes sollen die mit der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Zusam
menhang stehenden Probleme vereinheitlicht und 
die Rechtsstellung der Arbeiter auch in diesem 
Bereiche an jene der Angestellten angeglichen 
werden. Diesbezügliche Vorarbeiten .sind im 
Rahmen der im Bundesministerium für soziale 
Verwaltung eingerichteten Kodifikationskommis
sion bereits weit gediehen. Das wichtigste sozial
politische Anliegen auf diesem Gebiet - die 
Schaffung gesetzlicher Abfertigungsansprüche für 
Arbeiter - sollte vorrangig noch in dieser 

Legislaturper,iode verwirklicht werden. Die Neu
gestaltung des gesamten Abfertigungsrechtes -
auch unter Bedachtnahme auf die berechtigten 
Wünsche der Angestellten ---' wird aber der Ko
difikation des Arbeitsverhältnis-Beendigungs
rechtes vorbehalten bleiben müssen. Diese Vor
gangsweise hat überdies den Vorteil, daß die der 
Wirtschaft entstehenden Belastungen auf einen 
längeren Zeitraum aufgeteilt werden und damit 
leichter verkraftbar sind. Der vorliegende Initia
tivantrag verzichtet daher - abgesehen vom An
spruch auf Abfertigung bei Inanspruchnahme der 
"Frühpension" - auf sonstige sozialpolitische 
und systematische Verbesserungen des Angestell
tenrechtes und übernimmt dessen Bestimmungen 
unverändert auch für die Arbeiter. 

Um die Arbeitgeber nicht plötzlich mit Ab
fertigungsansprüehen zu konfrontieren, mit deren 
Liquidation sie bisher nicht rechnen und für die 
sie keine finanzielle Vorsorge tr,effen mußten, 
wird eine etappenweise Einführung vorgesehen. 

Die Abgeordneten Dr. Ha f n e r und Genos
sen haben am 11. Oktober 1978 den Antrag 
109/A betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Gutsangestelltengesetz geändert wird, eingebracht. 
Der Antrag sieht eine Änderung der Bestimmun
gen des § 22 Abs. 1 des Gutsangestelltengesetzes 
betreffend die Abfertigung vor und wurde wie 
folgt begründet: 

Die Deputatbezüge der Gutsangestellten sind 
ein nicht unwesentlicher Bestandteil ihres Ent
geltes. Infolge der verhältnismäßig geringen schil
lingmäßigen Bewertung dieser Deputatbezüge 
trifft die zu streichende gesetzliche Bestimmung 
die Gutsangestellten besonders hart, da diese bei 
Ausscheiden aus dem Betrieb auch die ihnen kol
lektivvertraglich zustehende Dienstwohnung ver
lieren. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
bei den Initiativanträge erstmals in seiner Sitzung 
am 9. Feber 1979 in Verhandlung genommen. 
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2 1215 der Beilagen 

Vom Abgeordneten Dr. Sc h yr i m m e r wurde 
zum Antrag 109/A ein Antrag auf Fassung eines 
Beschlusses gemäß § 27 GOG betreffend ein Ab
fertigungs-Sicherungs-Gesetz gestellt. In der Folge 
wurde zur Vorberatung der beiden oberwähnten 
Initiativanträge ein Unterausschuß eingesetzt, 
dem von der Sozialistischen Partei österreichs 
die Abgeordneten Ba b a. ni t z, Da I I in ger, 
Maria Met z k e r, M ü h 1 ba ehe rund 
S e k a n i n a, von der österreichischen Volks
partei die Abgeordneten Dr. H a f n e r, Doktor 
Hau s e r, Dr. K 0 hIrn a i e r und Doktor 
Sc h w i m m e r sowie von der Freiheitlichen 
Partei österreichs Abgeordneter Pet e r ange
hörten. Dem Ausschuß für soziale Verwaltung 
wurde in seiner Sitzung am 21. Feber 1979 vom 
Obmann des Un'terausschusses, der Abgeordneten 
Maria Met z k e r, Bericht erstattet. 

Nach einer Debatte, an der sich die Abgeordne
ten Pet e r, Dr. S c h w i m m e r, D a I I i n
ger, Dr. K 0 hIrn ai e r, Kam m e rho f e r, 
Dr. Hau s e rund Ausschußobmann Maria 
Metzker 

sowie der Bundesminister für soziale Verwaltung 
Dr. We i ß e n be r g beteiligten, wurde der 
Antrag 136/ A ,unter Berücksichtigung von ge
meinsamen Abänderungsanträgen der Abgeordne
ten Da I li n ger, Dr. Sc h w imme rund 
Pet e r einstimmig angenommen. 

Dadurch gilt auch der Initiativantrag der Ab
geordneten Dr. Ha f n e r und Genossen (109/A) 
als miterledigt. 

Der oberwähnte Antrag des Abgeordneten 
Dr. S c h w i m m e r auf Fassung eines Beschlus
ses gemäß § 27 GOG fand nicht die Mehrheit 
des Ausschusses. 

Die Abgeordneten der öVP kündigten einen 
Minderheitsbericht an. 

Zum Gesetzentwurf bzw. zu den vom Sozial
ausschuß vorgenommenen Abänderungen wird 
folgendes bemerkt: 

Zu Art. I: 

Durch § 2 Abs. 2 sollen die besonderen Ver
hältnisse der Bediensteten von Eisenbahnen und 
Straßenbahnen (vgl. § 1 I Z. 1 und 2 Eisenbahn
gesetz 1957), die beim Pensionsinstitut der öster
reichischen Privatbahnen versichert sind, berück~ 
sichtigt werden. DieserPersonenkreis erhält bei 
Pensionierung eine Zusatzpension, für welche 
durch Pensionsbeiträge der Arbeitgeber und Ar
beitnehmer vorgesorgt wird. Es erscheint daher 
gerechtfertigt, diesen Personen jenen Teil der 
Pension, der über die aus der gesetzlichen Pen
sionsversicherung gebührenden Arisprüch~ hin
ausgeht, auf die Abfertigung anzurechnen. Die 
Anrechnung erfolgt für jenen Zeitraum, für den 

der Abfertigungsanspruch gebührt. Durch diese 
Regelung sind auch die bei~ Pensionsinstitut der 
österreichischen Privatbahnen versicherten Per
sonen den anderen Arbeitnehmern gleichgestellt, 
für die ebenfalls der gesetzliche Pensionsanspruch 
neben dem Abfertigungsanspruch besteht. 

Zu Art. II: 

Durch die Schaffung gesetzlicher Abfertigungs
ansprüche auch für Arbeiter erlangt die Proble
matik der Berücksichtigung verschiedener Dienst
verhältnisse (als Arbeiter, Lehrling oder Ange
stellter), die beim gleichen Arbeitgeber in un
mittelbarer zeitlicher Aufeinanderfolge zuge
bracht wurden, erhöhte Bedeutung. Durch d·ie 
Novellierung des § 23 Abs. 1 AngGes. sollen 
solche Zeiten für die Entstehung und die Be
rechnung der Höhe des Abfertigungsanspruches 
als einheitliche Dienstzeiten angesehen werden. 
Dieser Grundsatz. wird lediglich bezüglich der 
Lehrverhältnisse durchbrochen. Lehrverhältnisse 
werden in den für den Abfertigungsanspruch 
relevanten Beschäftigungszeitraum nur einge
rechnet, wenn der Arbeitnehmer nach Abschluß 
der Lehrzeit einige weitere Jahre im Betrieb ver
bracht hat. ß.ei einer dreijährigen Lehrzeit muß' 
eine weitere vierjährige an die Lehrzeit unmittel
bar anschließende Beschäftigung im Betrieb (sei 
es als Arbeiter oder Angestellter) vorliegen, ehe 
die Lehrzeit berücksichtigt wird. Lehrzeiten allein 
führen zu keinem Abfertigungsanspruch. 

Zu Art. III: 

Die zu Art. II angestellten Überlegungen gelten 
sinngemäß auch für die dem Gutsangestellten
gesetz unterliegenden Dienstverhältnisse. 

überdies wird durch die Ersetzung des bis
herigen § 22 Abs. 1 Satz 3 des Gutsangestellten
gesetzes, der eine besondere Berechnungsregel für 
das Naturalentgelt aufstellte, auch einem Antrag 
der Abgeordneten Dr. Hafner und Genossen 
(109/ A) entsprochen. 

Zu Art. IV: 

Die für die Angestellten und Gutsangestellten 
vorgesehene Verbesserung der Abfertigungsbe
stimmungen (Abfertigungs anspruch auch bei 
Selbstkündigung wegen Inanspruchnahme der 
vorzeitigen Alterspension bei langer Versiche
rungsdauer) soll zum gleichen Zeitpunkt auch 
für die dem Vertragsbedienstetengesetz unter
Iiegenden Arbeitnehmer Wirksamkeit erlangen; 
dies soll durch Art. IV gewährleistet werden. 

Zu Art. V und VI: 

Schon in der Begründung des Antrages 
Nr. 136/A wurde die Absicht bekundet,Maß
nahmen zu prüfen, um den Kleinbetrieben die 
finaniiellen Lasten' bei der Einführung der Ab
fertigung für Arbeiter zu erleichtern. Durch 
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Art. V wird nun während eines übergangszeit
raumes die Möglichkeit geschaffen, durch zinsen
lose Darlehen jenen Betrieben beizustehen, die 
durch die Einführung gesetzlicher Abfertigungs
ansprüchefür Arbeiter so stark belastet würden, 
daß ihnen die Erfüllung dieser Verpflichtung 
nicht zugemutet werden kann. Die Mittel wer
den aus dem Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds ge
nommen; der Bedachtnahme auf diese neuen 
Aufgaben des Fonds dienen die durch Art. VI 
vorgenommen Änderungen des Insolvenz-Ent
gel t-Sicherungsgesetzes. 

Bei Prüfung der Voraussetzungen für die Ge
währung von Beihilfen ist insbesondere auch 
darauf Bedacht zu nehmen, ob der Arbeitgeber 
imstande war, für die Abfertigungsansprüche 
Rücklagen gemäß § 14 EStG zu bilden.' Auf die 
Gewährung solcher Beihilfen besteht jedoch kein 
Rechtsanspruch. 

Zu Art. V und Art. VI Z. 4 wurde vom Aus
schuß für soziale Verwaltung die Auffassung ver
treten, daß durch Leistungen nach Art. V und 
Art. VI Z. 4 keine Steuer- oder Abgabenpflicht 
ausgelöst wird; betreffend die Gebührenfreiheit 
wurde eine entsprechende Auskunft des Finanz
ministeriums eingeholt. 

Zu Art. VII: 

Auch die gegenüber dem Antrag Nr. 136/ A 
erfolgte Erstreckung der Etappen dient der Er
leichterung der durch Einführung der Abferti
gung für die Wirtschaft entstehenden Belastun
gen. 

Abs. 3 schafft eine übergangsregelung für jene 
Arbeiter oder Lehrlinge, die vor Inkrafttreten 
des Ges,etzes von ihrem Arbeitgeber in das Ange
stellten verhältnis übernommen wurden und an
läßlich dieser Vertragsänderung für die vorher 
zurückgelegten Zeiten (etwa auf Grund indi
vidueller Zusagen oder auf Grund von Normen 
der kollektiven Rechtsgestaltung) bereits Ab
fertigungszahlungen in welcher Höhe immer er
haInen haben. Solche Zeiten werden bei einer 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes fällig werden
den Abfertigung nicht mehr berücksichtigt. 

Abs. 4 will verhindern, daß jene Arbeitgeber, 
welche Arbeiter ins Angestelltenverhältnis über
nommen haben, während des Etappenzeitraumes 
für allfällige Abfertigungen auch die vorange
gangenen Arbeiterzeiten voll auszahlen müssen. 

Pichler 
Berichterstatter 

Die vorgesehene Regelung gewährleistet den Ar
beitnehmern die vollen auf Grund ihrer Ange
stelltendienstzeiten erworbenen Abfertigungs
ansprüche, jene Mehransprüche, die sich bei Be
rücksichtigung der Arbeitervordienstzeiten er
geben, werden hingegen nur nach Maßgabe des 
Etappenplanes berücksichtigt, also je nach dem 
Zeitpunkt der Entstehung des Abfertigungsan
spruches in einem gewissen Prozentsatz. Hat 
beispielsweise ein Angestellter, dessen Arbeitsver
hältnis am 30. Juni 1980 endet, zwei Jahre 
Dienstzeit als Angestellter und ein Jahr als Ar
beiter, so ist seine ihm als Angestellter gebüh
rende Abfertigung null, der Mehranspruch auf 
Grund der Berücksichtigung der Arbeitervor
dienstzeit zwei Monatslöhne. Er erhält daher 
20% von zwei Monatsgehältern. Ein Arbeite 
nehmer, der beispielsweise neun Jahre Vor dienst
zeit als Angestellter und sechs Jahre als Arbeiter 
hat und dessen Arbeitsverhältnis am 30. Juni 
1982 endet, erhält für seine Angestelltendienst
zeit drei Monatsentgelte. Unter Berücksichtigung 
der Arbeitervordienstzeit stünden ihm sechs 
Monatsentgelte zu. Dieser Mehranspruch von 
drei Monatsentgelten wird entsprechend dem 
Etappenplan gemäß Abs. 2 auf 61JO/o gekürzt. Der 
Arbeitnehmer erhält daher drei Monatsentgelte 
voll und 60% von drei weiteren Monatsentgelten 
als Abfertigung. Das Höchstausmaß des Abferti
gun,g.s,anspruches, das ,sich unter Berücksichtigung 
der Vordienstzeiten als Arbeiter ergibt, kann 
daher niemals höher sein alls jenes, ,das sich er
geben würde, wenn alle Dienstzeiten im Ange
stellten verhältnis zurückgelegt worden wären. 

Durch Abs. 5 wird gewährleistet, daß die auf 
Grund bestehender Regelungen gebührenden Ab
fertigungen nicht zusätzlich zu den neugeschaffe
nen gesetzlichen Abfertigungsansprüchen zu
stehen. Es gebührt vielmehr stets nur der für 
den einzelnen Arbeitnehmer im Zeitpunkt der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses günstigere 
Anspruch. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für soziale Verwaltung somit den A n-
t rag, der Nationalrat wolle dem an g e- ',1'. 
s chI 0 s sen enG e set zen t w u r f die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1979 02 21 

Maria Metzker 
Obmann 
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'j. 

. Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem Abfertigungsansprüche für Arbeiter 
geschaffen sowie das Angestelltengesetz,das 
Gutsangestelltengesetz, das Vertragsbedien
stetengesetz und das Insolvenz-Entgeltsiche
rungsgesetz geändert wellden (Arbeiter-Ab-

fertigungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

Abfertigung für Arbeiter 

Geltungsbereich 

$ 1.(1) Dieses Bundesgesetz g.ilt für alle Ar
beitsverhältnisse, die auf einem privatrechtlichen 
Vertrag beruhen, wenn die vel'einbarte oder tat
sächlich geleistete Arbeitszeit bezogen auf den 
Monat mindestens ein Fünftel des 4,3fachen der 
durch Gesetz oder Kollektivvertrag vorgesehenen 
wöchentlichen Normalarbeitszeit beträgt. 

(2) Ausgenommen sind Arbeitsverhältnisse 
1. der land- und forstwirtschaftlichen Arbeite~, 

auf die das Landarbeitsgestz, BGBl. Nr. 140/ 
. 1948, anzuwenden ist; 

2. 'zueinem .Land, einem Gemeindeverband 
oder einer Gemeinde; 

3. zum Bund 
sowie Beschäftigungsverhältnisse, für die das 
Heimarheitsgesetz 1960, BGBl. Nr. 105/1961, 
gilt. 

(3) Ausgenommen sind ferner Arbe·itsverhält
nisse, auf die 

1. das Angestelltengesetz, BGBl. Nr. 292/1921; 
2. das Gutsangestelltengesetz, BGBl. Nr. 538/ 

1923; 
3. das Journalistengesetz, BGBl. Nr. 88/1920; 
4. das Hausgehilfen- und Hausangestellten

gesetz, BGBl. Nr. 235/1962, 
in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden .ist. 

Abfertigung 

$ 2. (1) Dem Arbeitnehmer gebührt bei Auf
lösung des Arbeitsverhältnisses eine Abfertigung. 

Auf diese sind die §§ 23 und 23 ades Ange
stellten gesetzes, BGBl. Nr. 29211921, in der 
jeweils geltenden Fassung sinngemäß anzuwen
den. 

(2) Arbeitnehmern von Eisenbahnen im Sinne 
des § 1 I Z. 1 und 2 des Eisenbahngesetzes 1957, 
BGBl. Nr. 60/1957, die ~n der zusätzlichen Pen
sionsversicherung des Pensions instituts der öster
reichischen Privatbahnen versichert sind, werden 
zusätzliche Pensionsleistungen, die über die aus 
der gesetzlichen Pensionsversicherung g.ebühren
den Leistungen hinausgehen, in die Abfertigung 
eingerechnet. 

Unabdingbarkeit 

$ 3. Die Rechte, die dem Arbeitnehmer auf 
Grund des § 2 zustehen, können durch Arbeits
vertrag oder Normender kollektiven Rechts
g.estaltung weder aufgehoben noch beschränkt 
werden. 

ARTIKEL II 

Das Angestelltengesetz, BGBl. Nr. 292/1921; 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz vom 
7. Juli 1976, BGBl. Nr. 390/1976, wird geändert 
wie folgt: 

1. Dem § 23 Abs. 1 werden zwei Sätze ange
fügt; diese haben zu lauten: 
"Alle Zeiten, die der Angestellte in unmittel
bar vorausgegangenen Dienstverhältnissen als 
Arbeiter oder Lehrling zum selben Dienstgeber 
zurückgelegt hat, sind für die Abfertigung zu 
berücksichtigen; Zeiten eines Lehrverhältnisses je
doch nur dann, wenn das Dienstverhältnis ein
schließlich der Lehrzeit mindestens sieben ] ahre 
ununterbrochen gedauert hat. Zeiten eines Lehr
verhältnisses allein begründen keinen Abferti
gungsanspruch. " 

2. § 23 a Abs. 1 hat zu lauten: 
,,$ 23 a. (1) Der Anspruch auf Abfertigung 

besteht auch dann, wenn das Dienstverhältnis 
mindestens zehn Jahre ununterbrochen gedauert 
hat und 

1. bei Männern nach Vollendung des 65. Le
bensjahres, bei Frauen nach Vollendung des 
60. Lebensjahres oder 
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2. wegen Inanspruchnahme der vorzeItigen 
Alterspension bei langer Versicherungsdauet 
aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung 

durch Kündigung Iseitens d~s Angestellten endet." 

ARTIKEL III 

Das Gutsangestelltengesetz, BGBL Nr. 538/ 
1923, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
vom 7. Juli 1976, BGBI. Nr. 390/1976, wird 
geändert wie folgt: 

1. Im § 22 Abs. 1 werden an Stelle des dritten 
Satzes folgende Sätze angefügt: 
"Alle Zeiten, die der Dienstnehmer in unmittel
bar vorausgegangenen Dienstverhältnissen als 
Arbeiter oder Lehrling zum selben Dienstgeber 
zurückgelegt hat, sind für die Abfertigung zu be
rücksichtigen; Zeiten eines Lehrverhältnisses je
doch nur dann, wenn das Dienstverhältnis ein
schließlich d,er Lehrzeit mindestens sieben Jahre 
ununterbrochen gedauert hat. Zeiten eines Lehr
verhältnisses allein begründen keinen Abferti
gungsanspruch. " 

2. § 22 a Abs. 1 hat zu lauten: 
,,§ 22 a. (1) Der Anspruch auf Abfertigung 

besteht auch dann, wenn das Dienstverhältnis 
mindestens zehri Jahre ununterbrochen gedauert 
hat und 

1. bei Männern nam Vollendung des 65. Le
bensjahres, bei Frauen nach Vollendung des 
60. Leben~jahres oder 

2. wegen Inanspruchnahme der vorzeitigen 
Alterspension bei langer Versicherungsdauer 
aus einer gesetzlichen Pensionsversichetung 

durch Kündigung seitens des Dienstnehmers 
endet." 

Entgeltsicherungsgesetzes, BGBL Nr. 324/1977) 
für die Zahlung von Abfertigungsansprüchen ge
mäß Art. I diesles Gesetzes, d~e bis 31. Dea:ember 
1986 entstehen, eine Beihilfe in Form eines. zin
senlosen Darlehens gewährt werden, wenn 

1. diese Abfertigung die aufgrund einer Ver
einbarung oder von Normen der kollektiven 
Rechtsgestaltung gebührende Abfertigung 
übersteigt, 

2. der Arbeitgeber durch die Zahlung der 
Abfertigung wirtschaftlim derart belastet 
wird, daß ihm die Erfüllung dieser Ver~ 
pflichtung vor allem im Hinblick auf die 
Sicherung der Arbeitsplätze im Betrieb oder 
seine eigene Wlirtsmafdiche Existenz.zum Teil 
oder zur 'Gänze 'nicht zugemutet werden 
kann. 

Ble.i der Bemessung der B;eihillfe .ist auf die finan
zieille La:ge des :&etriehe,s sowie auf ,daos VerhäItnus 
zwischen Aibfertigung,ssumme und Loihnsumme 
Bedacht zu nehmen. 

(2) Auf das Verfahren zur Gewährung von 
Darlehen gemäß Abs. 1 finden die Bestimmun
gen des § 39 Arbeitsmarktfärderungsgesetz, 
BGBI. Nr. 31/1969, in der jeweils geltenden Fas
sung sinngemäß AnwendUng, jedoch mit der 
Maßgabe, daß die im § 39 Abs. 2 vorgesehene 
Herstellung des Einvernehmens entfällt. 

ARTIKEL VI 

Das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, BGBI. 
Nr. 324/1977, wird wie folgt geändert: 

1. a) Im ,§ 12 Abs. 1 ist nach den Worten 
"diesem Bundesgesetz" ein Beistrich zu setzen 
und die Worte "gemäß Art. V des Arbeiter
Abfertigungsgesetzes" einzufügen. 

ARTIKEL IV b) Im§ 12 Abs. 1 ist in der Z. 3 das Wort 
Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBI. "und" zu streichen und durch einen Beistrich zu 

Nr. 86/1948, zuletzt geändert durch das Bundes- . ersetzen. 
gesetz vom 15. Dezember 1978, BGBI. Nr. 678, c) An die derzeitige Z. 3 ist eine Z. 4 mit 
wird geändert wie folgt: f f olgendem Wortlaut anzu ügen: 

,§ 35 Abs. 3 Z. 2 hat zu lauten: ,,4. Darlehensrückzahlung.en und". 

,,2. wenn das Dienstverhältnis d) Die derzeitige Z. 4 erhält, die Bezeichnung 
a) bei Männern nach Vollendung des 65. Le- Z. 5. 

bensjahres, bei Frauen nach Vollendung des e) In der neuen Z. 5 hat der Ausdruck statt 
60. Lebensjahres oder "gemäß Z. 1 bis 3" "gemäß Z. 1 bis 4" zu lauten. 

b) wegen Inanspruchnahme der vorzeitigen 2. Im ,§ 12 Abs. 2 hat der Ausdruck statt 
Alterspension bei langer Versicherungs- b Z b Z I 
d 

. lOch . "A s. 1 . 4""A s. 1 . 5" zu auten. 
auer aus emer gesetz 1 en PensIOnsver-

sicherung 3. § 12 Abs. 3 hat zu lauten: 

durch den Dienstnehmer gekündigt wird und ,,(3) Die Mittel des Insolvenz-AusfallgeldcFonds 
das Dienstverhältnis mindestens zehn Jahre gemäß Abs. 1 Z.1 bis 5 sind für den Aufwand 
ununterbrochen gedauert hat." gemäß § 12 Abs. 1 zweckgebunden." 

ARTIKEL V 

(1) Arbeitgebern kann aus .den Mitteln des 
Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds (§ 13 des Insolvenz-

4. Dem § 13 Abs. 5 ist folgender Satz anzu
fügen: 
"Ebenso kann der Fonds in FäHen besonderer 
Härte auf die Rückforderung von Darlehen ge-

1215 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 5 von 11

www.parlament.gv.at



6 1215 der Beilagen 

mäß Art. V des Arbeiter-Abfertigungsgesetzes 
ganz oder teilweise verzichten." 

5. Im ,§ 13 Abs. 8 Z. 1 hat der Ausdruck statt 
,,§ 12 Abs. 1 Z. 4" ,,§ 12 Abs. 1 Z. 5" zu lauten. 

6. Im § 17 Abs. 5 hat der Ausdruck statt ,,§ 12 
Abs. 1 Z. 4" jeweils ,,§ 12 Abs. 1 Z. 5" zu lauten. 

ARTIKEL VII 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juli 1979 in 
Kraft. 

(2) Die nach Art. I § 2 gebührenden Abferti
gungsansprüche treten in Etappen in Kraft und 
betragen: 

10% wenn das Arbeitsverhältnis spätestens 
mit 31. Dezember 1979, 

20% wenn das Arbeitsverhältnis innerhalb 
des Zeitraumes vom 1. Jänner 1980 bis 
31. Dezember 1980, 

40% wenn das Arbeitsverhältnis innerhalb 
des Zeitraumes vom 1. Jänner 1981 bis 
31. Dezember 1981, 

60% wenn das Arbeitsverhältnis innerhalb 
des Zeiuraumes vom 1. Jänner 1982 bis 
31. Dezember 1982, 

80% wenn das Arbeitsverhältnis innerhalb 
des Zeitraumes vom 1. Jänner 1983 bis 
31. Dezember 1983 und ' 

100% wenn das Arbeitsverhältnis ab dem 
1. Jänner 1984 

endet. 

(3) Dienstzeiten im Sinne des § 23 Abs. 1 drit
ter Satz Angestelhe.ngesetz und des § 22 Abs. 1 
dritter Satz Gutsangestelltengesetz sind für die 
Abfertigung nicht zu berücksichtigen, wenn der 
Angestellte für diese Zeiten eine Abfertigung 
bereits erhalten hat. 

(4) Endet ein dem Angestelltengesetz oder 
Gutsangestelltengesetz unterliegendes Dienstver
hältnis zwischen dem 1. Juli 1979 und dem 
31. Dezember 1983 und sind bei Berechnung der 
Abfertigung Dienstzeiten als Arbeiter (Lehrling) 
zu berücksichtigen (§ 23 Abs. 1 dritter Satz An
gestelltengesetz bzw. § 22 Abs. 1 dritter Satz 
Gutsangestelltengesetz), so gebührt die aufgrund 
der Angestellten-(Gutsangestellten-)Dienstzeit zu
stehende Abfertigung in vollem Ausmaß, der 
durch die Berücksichtigung von Dienstzeiten im 
Sinne des § 23 Abs. 1 dritter Satz Angestellten
gesetz (,§ 22 Abs. 1 dritter Satz Gutsangestellten
gesetz) sich ergebende Mehranspruch nach Maß
gabe des Abs. 2. 

(5) Kollektivverträge, Arbeits-(Dienst-)Ord
nungen oder Arbeitsverträge, die den Anspruch 
auf Abfertigung für die Arbeitnehmer günstiger 
regeln, bleiben insoweit unberührt. 

(6) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: 

1. Hinsichtlich des Art. IV die Bundesregierung, 
in Angelegenheiten jedoch, die nur ein Bun
desministerium betreffen, der zuständige 
Bundesminister. 

2. Hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für soziale Verwartung. 

Minderheitsbericht 

Die unterzeichneten Mitglieder des Ausschus
ses für soziale Verwaltung des Klubs der Öster
reichischen Volkspartei erstatten gemäß § 42 
Abs. 4 der Geschäftsordnung nachstehendes abge
sondertes Gutachten. 

"-

In der Sitzung des Ausschusses für soziale Ver-
waltung vom 9. Feber 1979 hat die öVP einen 
Gesetzesantrag für ein "Abfertigungs-Sicherungs
Gesetz" eingebracht, mit dem Abfertigungsan

,sprüche für Arbeiter geschaffen und wirtschaftlich 
abgesichert werden. Im Gegensatz zum ursprüng
lichen SPö-Antrag, der die Abfertigungsan
sprüche für Arbeiter ohne Schaffung der wirt
schaftlichen Voraussetzungen und ohne Rück
sicht auf die Sicherheit der Arbeitsplätze und 
der persönlichen wirtschaftlichen Existenz der 
Arbeitgeber einführen wollte, sollte der öVP-

Vorschlag die sozialen Verbesserungen der Ein
führung der Arbeiterabfertigung und der Ge
währung der Abfertigung auch bei Inanspruch
nahme der vorzeitigen Alterspension ohne Ge
färdung von Arbeitsplätzen und betrieblichen 
Existenzen in den' Klein- und Mittelbetrieben 
ermöglichen. 

Ebenfalls im Gegensatz zum ursprünglichen 
SPO-Antrag sollten die beabsichtigten sozialen 
Verbesserungen nicht nur für die Privatwirt
schaft, :sondern auch für die Vertrags bediensteten 
der öffentlichen Hand gelten. Für die öVP ist die 
gleichwertige Behandlung aller Arbeitnehmer ein 
unverzichtbarer Grundsatz. 

Der öVP-Antrag für ein Abfertigungs-Siche
rungsgesetz sah deshalb vor allem vor: 
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Abfertigungsansprüche für Arbeiter in der 
gleichen Höhe wie für Angestellte, jedoch 
aus Gründen der Übersichtlichkeit und der 
Rechtssicher hei t im Abfertigungs-Siche
rungs-Gesetz selbst geregelt. 

Abfertigungsanspruch auch bei Selbstkündi
gung wegen Inanspruchnahine der vorzei
tigen Alterspension unter der Vorausset
zung einer mindestens zehnjährigen Be
triebszugehörigkeit für Arbeiter, Ange
stellte, Gutsangestellte und Vertragsbedien
stete. 

Zinsenfreie Darlehen aus der Arbeitsmarkt
förderung für Kleinbetriebe, denen mit 
steuerlichen Maßnahmen allein nicht gehol
fen werden kann. 

Keine Rückzahlung des Darehens, wenn 
dadurch di.e wirtschaftliche Lage des ß.e
triebes od'er die soziale Situation des B,e
trie.hsiruhabers seIhst gefä'hrdet wäre. 

Die Möglichkeit für die bessere Rüc.1dagen
bildung· für Abfertigungen, wie das vor 
dem zweiten Abgabenänderungsgesetz der 
Fall war. 

Die Rücklagen für die neuen Abfertigungs
ansprüche der Arbeiter müssen auch rück
wirkend gebildet werden können, damit 
auch in allen Fällen das Geld für die Aus
zahlung der Abfertigungen zur Verfügung 
steht. 

Volle steuerliche Absetzbarkeit von Abfer
tigungsversicherungen. 

Verwendung von steuer begünstigten Wert
papieren. zur Deckung der Abfertigungs
ansprüche. 

Der Antrag der Volkspartei für ein Abfer
tigungs-Sicherungs-Gesetz wurde von den Abg. 
Dr. Schwimmer, Dr. Hauser, Dr. Haider und 
Genossen geschäftsordnungsgemäß im Sozialaus
schuß eingebracht. Die sozialistische Fraktion, 
die anhand dieses öVP-Antrages erkennen 
mußte, wie mangelhaft ihr eigener Initiativantrag 
erstellt worden war, und angesichts der klaren 
Alternative der Volkspartei ihr "Wahlzuckerl" 
in Gefahr sah, wollte die Einbringung des öVP
Antrages verhindern, was jedoch nicht möglich 
gewesen ist. 

Im Zuge der Beratungen des vom Sozialaus
schuß eingesetzten Unterausschusses und des So
zialausschusses stellte sich jedoch auch für die 
sozialistischen Abgeordneten die Notwendigkeit 
des öVP-Antrages heraus, da Abänderungsan
träge der SPö zum eigenen Initiativantrag zum 
Teil wörtlich aus dem Abfertigungs-Sicherungs
Gesetz der Volkspartei abgeschrieben wurden. 

"A n t rag 

der Abgeordneten Dr. Sd1wimmer, Dr. Hauser, 
Dr. Haiderund Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem Abferti
gungsansprüche für Arbeitnehmer geschaffen, 
ergänzt und wirtschaftlich abgesichert werden 
(Abfertigungs-Sicherungs-Gesetz - ASG), 

zum Antrag 109/ A gemäß § 27 Geschäftsordnung. 

Die gefertigten Abgeordneten stellen den 

An t rag: 

Der Aussd1Uß für soziale Verwaltung wolle in 
in,halltlichom Zusammenihan.g mit dem An
trag 109/ A beschließen: 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem Abfertigungsansprüche für Arbeit
nehmer geschaffen, ergänzt und wirtschaftlich 
abgesichert werden (Abfertigungs-Sicherungs-

Gesetz - ASG) . 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

Abfertigung für Arbeiter 

Geltungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für alle Ar
beitsverhältnisse, die auf einem privatrecht
lid1en Vertrag beruhen, wenn die vereinbarte 
oder tatsächlich geleistete Arbeitszeit bezogen 
auf .den Monat mindestens ein Fünftel des 
4,3·fachen der durch Gesetz ode.r KoUektivver
trag vorgesehenen wöchentlichen Normalarbeits
zeit beträgt. 

(2) Ausgenomme~ sind Arbeitsverhältnisse 

1. der lapd- un.d forstwirtschaftlichen Arhei
ter, auf die das Landarbeitsgesetz, BGBL 
Nr. 140/1948, anzuwenden i·st; 

- 2. zu einem Land, einem Gemeindeverband 
oder einer Gemeinde; 

3. zum Bund, 

sowie Beschäftigungsverhältnisse, für die das 
Heimarbeitsgesetz 1960, BGBL Nr. 105/1961, 
gilt. 

(3) Ausgenommen sind ferner Arbeitsverhält
nisse, auf die 

1. das Angestelltengesetz, BGBL Nr. 292/1921; 

2. das Gutsangestelltengesetz, BGBL Nr. 538/ 
1923; 

3. das Journalistengesetz, BGBL Nr. 88/1920; 

4. das Hausgehilfen- und Hausangestelltenge-
Das war der Vorschlag der öVP für ein Ab- setz, BGBL Nr. 235/1962, 

fertigungs-Sicherungs-Gesetz: in der jeweils geltenden Fas~ung anzuwenden i5t. 
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(4) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
gelten nicht für Lehrlinge im Sirtne des Berufs
ausbildungsgesetzes, BGBL Nr. 142/1969, sowie 
für Arbeitnehmer der Eisenbahnen. 

Abfertigung 

§ 2. ~1) Hat das A,ribei~v-el1hältnis ununter
brochen drei J aihre gedauert, -so gebührt dem Ar
beitnehmer bei AuJlösung des Arlbe,itsv-erhältnisses 
eine AMerti.gung. Diese beDr~gt da,s Zweifache 
des dem At1beitnehmer fiir den letzten Monat des 
Arbeitsverhältnisses ,gebührenden Entg.eltes und 
erhöht sich nach fünf Dienstjahren auf .das Dr,ei
fache, nach z.e/hn Dienstjahren auf das Vi,erfache, 
nach fünfz,ehn DiJenstjahren auf das Sech:sfache, 
nach zwanzi,g Dienstjaihren auf das Neunfache 
und nach fünfundzwanzi,g DienstJahren auf das 
ZwöMfache des monatlichen Entgeltes. 

(2) Der Anslpruch auf ,Albfer,ti.gung besteht, vor
behaltlich der Albs. 3 und 4, nicht, wenn der Ar
beitnehmer kündigt, wenn er ohne wichtigen 
Grund vorz.eitig ,austr,itt, oder wenn ihn ein Ver
schuLden an der vom-eitigen Entlassung trifft. 

(3) Der Anspru.ch al\lif AJbfer:ti'guntg besteht a,uch 
dann, wenn das Alrbeitsverhältnis min,destens 
zehn Jahre gedauert hat und 

1. bei Männern nach Vollendung des 65. Le
bensj3lhre:s, hei F'rauen nach VoUendungdes 
60. Lebensj,ah1"es 
oder 

2. wegen InanspruchnaJhme der vorzeItIgen 
A1ter~pension be,i langer V,ersich,erungsdauer 

'gemäß § 253 b AiSViG, BGBt Nr. 189/1955, 
du-rch Kündig,ung, sei,tens des Arbeitnehmers 
endet. . 

(4) Weiblichen Aribeitneih:mern, die nach der 
Geburt eines 'leihenden K,irudes innerha'lb der 
Schutzfirist (§ 5 Albs. 1 Muttel'1schutzgesetz, BGBL 
Nr. 76/1957) a'ustreten, ,gebührt die Hälfte de'r 
nach dem Albs. 1 zustelhenden Abfertigung, höch
stens jedoch oda's Dre~f.ach-e ,des monadichen Ent
g,elts, sofern aalS Arbeit5'verhältnis mindestens 
fünf Ja1hr:e ununtetibrochen gedauert hat. Bei In
anspruchnahme eines Karenzurla-urhes (§ 15 Mut
terschutzgesetz) jst <der Austritt spätestens inner
halb von sechs Mona.ten nach der N~,ederkunft zu 
eI1kliren. 

(5) 1m FalLe der A,ufilösuntg eines Unterneh
mens ,entfäUt die Verpflichwng zur Gewährung 
einer Abfertigung ganz .oder teiLw,eis-e dann, wenn 
sich die persönlich,e WiJrtschafuslage de,s Arbeitge
bers derart versch,lechtert hat, daß iihm die Er
füllung dieser Verpfli,chtung zum Teil oder zur 
Gänze bill~g,e1"Weise nicht zugemutet w,e1"den kann. 

(6) Wil1d ein Unternehmen an einen anderen 
übertragen, so hesteht ein Anspruch auf AJbfer
ti,gung nicht, w:enn der Anheitnehiner die Fort
setzung des Arbeitsverhä1ltniISses ablehnt, obwohl 

ihm der Erwenber .die F'Ür~setzun,g des A,rhe1tsver
hä'ltniS'Slesunter ·den bisherigen Bedingungen an
geboten und sich verpflichtet hat, ,die bei seinem 
Vongänger ,g.eleisuete Dienstzeit aLs bei :ihm selb5t 
venhracht zu betrachten. 

(7) VorbehaIt,llich ,des Albs. 8 wi1"d die Abferti
gung, soweit sie den Betr:\jgdes Dr-eifachen des 
Monatsenogdtes nicht übersteigt, mit der Auflö
sungdes Al'Ibeitwerhältn~slSes fälE,g; ,der Res.! kann 
vom 4. Monat an in monatlichen im voraus zahl
baren Tdl'beträ.genahg,estattet werden. 

(8) Eine nach dem Aibs. 3 gebührende Abfer
tigung kann in gleich,en monatlich-eo Teilbeträ
gen, beginnen\d mit dem auf da:s Ende des A,r
beitsverhältni'Sses foLgenden Monatsersten, g,e
zahlt werden. Eine Rate darf die HäHte des der 
Beme~sung der Aibfertig,ung zugrun-deliegenden 
Monats,entg-eltes nicht untet'!schreiten. 

{9) Beträ.ge, die ,der Arbeitnehmer auf Grund 
einer öffentilich-rechtliroen Versicherung be
zieht, dÜl1f,en in die Albfertilgung nur insow,eit ein
gerechnet werden, alls sie ,die gesetzlichen Mindlfst
leistungen Ülbe,rsten,gen. 

(10) Vueinlba'rungen, die eine Anrechnung von 
Versol"gungslleistungen auf Albfertigungsanspl"Üch,e 
oder bei Zahlung einer Ver:sol1gungjs}.ei,stung d,en 
gänzlichen oder teilweisen WegfaU der Albferti
gung vorsehen, gelten auch für Ahferti,gungs
an5'prüche nach den Albs. 3 und 4. Bei Anwendung 
des Albs. 8 ,rooen jedoch solche Versorgungs
lei,stungen nur für die Monate, für die di,e Ab
ferügung gebührt. 

(11) Wird das Arheitwerhältni's durch denTod 
des A'r:beitnelhmel"s _auftgelöst, so betr~gt die Ab
fertigun,g nur die Hälfte des in Albs. 1 bezeich
neten Betrages unld ,gebührt nur den gesetz1~chen 
Enhen, zu der,en Erhahung der Erb1asSier gesetz
lich v,erpflichtet war. 

(12) Wird e~n Arbeiter na-ch Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes ins Anges'~eUtenverihälJtnis 
übernommen, 'So ist der aus beiden Arbeits,ver
hältnis!sen resulderende Gesaantanspruch auf Ab
fertigung der Dauer nach nach oben mit jenem 
Anspruch begr.enrzt, den der AI1beitnethmer erwor
ben hätte, wenn er di,e gesamte Dienstzeit im 
Unternehmen als Angestellter zurückgelegt hätte. 

U nabdingbarkeit 

§ 3. Die Rechte, die .dem Arbeitnehmer auf 
Grund des § 2 zusteihen, können durch Arbeits
Viertra,g ode'r Normen der kollektiven Rechtsge
sta1tung weder aufgehoben noch beschränkt wer
den. 

Sonstige. Regelungen 

§ 4. (1) KoHektlivverträg.e, Aribeits{Dienst)
ordnungen oder Arlbeitsverträge, die den An
.spruch auf Abf.ertigung igemäß § 2 Ahs. 1, 3, 4 
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und 11 für die AI1beiter günstigter regeln, bl.e~ben 
insoweit uniberülhrt. 

ARTIKEL II 

Das AngesteUtengesetiz, BGBl. Nr. 292/1921,' 
zuletzt ge~nder,t durch das Bundes.ges,etz vom ~ 
7. JUlli 1976, EGEL Nr. 390/1976, wird geändert 
wie foLgt: 

nach VoUendung des 60. Lebensjahres oder 
wegen In3lnspruchnanme der vorze,itigen 
Alterspension bei lang,er Versicherungsdauer 
gemäß§ 253 b AISVG, BtGB!l. Nr. 189/1955, 
durch 'den Dienstnemmer ge~ündigt wird und 
da's DienstverihäItnis mindestens zehn Jahre 
ununtel'1b1"ochen :gedauert hat." 

AiRUKiEL V 

§ 23 a Albs. 1 hat zu lauten: Das Aribeitsmal1ktfärderungsgesetz, BGiBL 
,,§ 23 a. (1) Der Anspruch auf Abferti>gung be-; Nr. 31/1969, zuletzt geändert durch das Bundes

steht auch dann, wenn ein D~enstv,erhä!ltnis min-! ges,etz vom 7. JuH 1976, BGEl. Nr. 388/197,6, 
destens 10 Jahr,e' ununte,I1hrochen,gedauert hat: wi1"d ahg,eände1"t w~e folg>!: 
~d ' 

. [ Nach § 39 ist einzwfügen: 
1. bel Männern nach Vo'l:lendung des 65. Le-! 

bensjahres, bei F'rauen nach Vollendung des i "Beihilfen 
. 60. Le'bensjahres od·er 

zum Ausgleich von Abfertigungs
belastungen 

2. wegen Inanspruchnahme der vorzelt.1gen!§ 39 a. (1) B,etrieben, in denen Arheitsp1lätze . 
AIterspens.ion bei langer Versicherungsdauer j oder die pe1"sönliche EX:~stenz des Arbeitgebe1"s 
gemäß § 253 b .A:SVG, BOBl. Nr. 189/1955,: durch die Z3Ihlung von Aibferti,gungen gemäß 
durch Kün,digung seitens des Ang,estellten. Art. I des Abf,ertrgwngs-Sich.erungs-Ge.s,etzes 
endet." (BGiB[. Nr. XX/XXX) @efäihl1det w,erden, kann 

AIR TIKEL UI 

Das GUbsang,estdltengesetz, BOBl. Nr. 538/ 
1923, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
vom 7. Juli 19716, 8GiBt Nr. 390/1976, w~rd~e
ändert wie folgt: 

§ 21 'a Abs. 1 hat zu laUben: 

,,§ 22 a. (1) Der Anspruch .. uf Abfertigung 
besteht auch dann, wenn das Dlienstverhähnis 
minJdestens zehn Jahre ununterlbrochen gedauert 
hat ul1Jd 

1. bei Männern nach VollendUlng des 65. Le
bensjaihres, bei Frauen nach Vollendung des 
60. Lebensjahres oder 

2. Wiegen Inanspruchnaihme ,der vorzeitigen 
AlteI1spension bei langer V,ersicherungsdawer 
,gemäß § 2'53 b ASVG, BGEL Nr. 189/1955, 
dwrch Kündigung seitens des Dienstnehmers 
en/det." 

AR TIKE'L IV 

Das Ver,tra,gslbCldi.ensteten~esetz 1948, BOBl. 
Nr. 86/1948, zuleozt geändert durch das Bundes
gesetz vom 8. November 1973, BG'BL Nr. 561, 
wi'rd geändert Wlie bd.Lgt: 

§ 35 Abs. 3 hat ~u iaullen: 

,,§ 35. (3) Albweichenid von Ahs. 2 Z. 3 gebührt 
eine Ahfertugung auch dann, 

1. wenn .ein·e weiJbliche Vertrag,shedienstete 
innerhalb von !Sechs Mona'ten, nachdem sie 
sich verehelicht oder ein leiben/des K.!ind ge
boren hat, da.s DiJensoveI1hältn,is k,ündigt; 

2. w,enn das Dienstver!hältn,is bei Männern nach 
Vo11endungdes 65. Lehensj3ihres, bei Frauen 

. eine B,e~hiHe in Form eines zinsenlosen Darlehens 
Zur Milderung der durch die Aibfertigung verur
sachten Belastung gewä:hrt werden. Die Beihilf·e 
gehührt maximal in der Höhe des ,"om Betrieb 
aus.zuJbezahtenden AMlertigungsbetra.ges. Bei der 
Bemessung der B,eihilfe icst auf die finanzielle Lage 
des BetI'iebes sowie .. uf ,das Verhältnis zwischen 
Abferti.gun~e und LohnsU:mme Be/dacht zu 
nehmen. 

(2) In besonderen Härtefä·Nen kann das Dar
lehen ganz oder teillWleise in ,einen Zuschuß um
gewandelt werden. 

(3) Im ülb~igen finden ,die Bestimmungen des 
§ 39 Anwendung." . 

AiRTlKEL VI 

Das Einlkommens'beue1'igesetz 1972, iBGBl. 
Nr. 440, zuletzt geändert durCh das Bundes.ge
setz vom 13. Dezemiber 1977, B'GBI. Nr. 645/ 
1977, wird wie ibo1gt ,~eändert: 

1. Im § 4 Albs. 4 w,ird folglende Z. 7 hinzuge
fügt: 

,,7. Ver.s~cher,ungsprnmien, die der Steuerpflich
tige als Vel1sicherungsneih:mer iZur V orso.rg.e für 
küruftige Abf.ertigungen leistet (Rück,deckungsver
sicherung). 

Bezieht sich die Rückdeckungsv.ers~chemng auf 
Ahfertigungsanspruche, Idie auf Grund des Ab
fertilgung·s-Sicherung.s-üesetzes (B'GiB!. Nor. Xxi 
XXX) bezahlt wer.den miüßten, ·so können nach 
WaJh'l des Steuerpflichtigen die Anschaffungs:ko
sten des Anspruchs ,gteg,en das Versicherungsunter
nehmen im JaJhr der An'schaffung mit 80 v. H. 
ahgeschrieben werden. Diese TreiLwertahschreibung 
kann nur sow,eit in Anspruch genommen w'epden, 
als sie sich auf di.e RückdeckU:figsversicherungen 
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für Abfertigungsansprüche von höchstens 
20 Ar<heitneihmern el1stl1eckt. Macht d,er Steuer
pflichüge von dieser Tei1wertabschreibung Ge
brauch, so ist für die Abfertigungs,ansprüche, auf 
welche sich die nam .d:1eser Ge,setze~stel1e abge
schrljehenen Ansch,affungskosten der Ansprüch,e 
gegen da,s V.ersicherung~unternelhmen beziehen, 
eine Rücklage nach § 14 nicht zuLäs:sig." 

2. In § 14 'halben die Ahs. 1 bis 5 wie folgt zu 
lauten: 

Bilanzen erfolgt. In jedem Wirtschaftsjahr, in 
weldlem der Nennbetrag ,der im B etriehsvermö
g,en vorhandenen Wer,upapi,el"e ,der Qmer,sten Satz 
genannten Art auch nur v-ol"Übergehend weniger 
a'ls 25. v. H. der maßgebenden Rüdda'ge beträgt, 
ist der Gewinn um 30 v. H. des durch Wert
pa.piere nicht gedeckten RückJ:llgentei1.es zu erhö
hen. Di.e Fortf,ü'hrung der RückhgenbiLdung 
se1bst wird ,durch diesen Zuschhg nicht berührt. 
Der Zuschlag entfällt, sow,eit d~e Wertpaplere ge
tiLgt und 1nnerhatb vonZJwei Monaten nach Ein
lösung ersetzt werden . . ,,§ 14. (1) Eine Rücklage für künftige Abrfer

ügun'gen kann ii,m AU'~maß bis zu 80 v. H. des 
Betra.ges, der den Arbeitnehmern bei Auf.lösung (5) Steuerpflichtig,e, die ihren Gewinn gemäß 
des Dienstverlhälltnisses am Bilanzstichtag als Ab- § 4 Abs.3 ermitteln, können in der Sueuererklä
fertigung auf Grund gesetzlicher Anordnung oder rung beantragen, daßejn B,etra;g, der für künfüge 

f G d · 11 k . b A ·bfertl· ""un',,"en "u v,e.rwen.den l'st, steuerfrei bl'eibt. au' run emies Ko i ·e' tl'vvertrages i ·ezahlt wer- 11J ,''-

den müßte, z,u Lasten ,des Gewinnes gebiJldet wer- Die Be~timmungen der Abs. 1 bis 4 sind auf die 
den. Rechnet ein Arbeitg,eber beim W,ech,sel des nach dies.em Absatz steuerlfrei ,gelassenen Beträtge 

. h' ch f sinn,,"emäß anzuwenden; hiebei tritt an die SteHe D1enst'ver ältms'ses Bes ä tigun,gsrzeiuen (Vor-
dienstzeiten) freiwilEg an, so sind die angerechne- einer nückiwi,rkenden Bildung einer Ahf.ertügungs-
ten BeschäftiJgungsze:i.ten bei Ermitthmg d,er maß-. rücklage eine rückwiJ1kende SteuerfreisteIlung. Die 
gebenden Abfertigungsan.sprüche zu berücksichci- BegiÜnst~gung darf nur in Anspruch genommen 
g,en. Die Rückl:age ist in .der Bilanz Ig,esondert au,s- wer,den, wenn die steuerfr,ei gda.s6enen Beträge 
zuweisen. in einer mit der El'klärung iiber den Gewinn des 

bctr,effenden Wirtscha.hsjahres dem Fina11lZamt 
vorgelegten, hufend ,gdiihrtcn Auf:z:eichnung aus
gewies,en sind. Aus dieser Aufzeichnung müssen 
auch die Höhe der steuerfrei gelas'senen Beträge, 
ihre Berechnung und ihr.e Verwendung sowie die 
genaue Bezeichnung de'r Wertpapier,e unter An
gabe des jeweilig,en Anschaffungstages lclar er
sichtlich sein. Wurde d!1ese Aufz,eichnung nicht 
mit der Steuererklärung dem Finanzamt vorge
legt, geht aber aus der Brklärung oder den ihr 
angeschlossenen Beilagen herVlo,r, daß bei der Ge
winnel"mittlung ein sueuerfr,eiier Betra,g für künf
ti'ge Abfertigungen a.bgesetzt worden ist, s.o hat 
das Fimnzamt dem Steuel"pflichtigen eine Nach
fri,st von zweii Wochen zur VoriJag,e der Auf
zeichnungen zu setzen." 

(2) Wird eine Rückla.g,e ,für künftige Abferti
gungen erstmaJs g,ehi1ldet, so hat der Steuerpflich
tig:e zu er.klären, in wdchem prozentualen Aus
maß er die Bi·1dung der R,ücklage beabsichtigt. 
Das g>ewäoMte Au~aß ist gleichmäßig auf fünf 
aufein,andenfoLgende Wirtscha,ftsjahre verteilt zu 
errreichen. Wird eine Rücklage für 'künftige Ab
fertig>ungen, di.e aUif Grund ,der Vorschriften des 
Abfertrgungs-Sicherung.s-Gesetz,es (BGBI. Nr. XXi 
XXX) bezarMt wel1den müß'ten, erstma'ls gebild,et 
oder wird eine bereits bestehende Rücklage für 
künftige Abfertligung,en auf Grund der genann
ten Vorschr.liften erihöht, so kann die Rücklagen
bildung in dem sich aus dem zw,eiten Satz er
g>ebenden jäohrlichen Ausmaß dr,ei Wirtsch'aftsjahre 
rückwil1kend erfoJgen. Eine Änderung des ge
w;ihlten Ausmaßes der Rücklage i~t unzulä,ss;ig. 

(3) Soweit im Falle des Unternehmerwechs.els 
Abferügungwerpflichtungen auf den Rechtsnach
folger übengehen, ist di,e Rüclda.ge beim R,echts
vorgänger ni,cht .g.ew:innerhäihend a'ufzulösen, son
dern vom RechtsnachfoLger weiterzuführen. 

(4)Spätestenosa.m Schluß des Wirtschaftsjahres 
müs'$Ien österreichische festv,erzinsliche. Wert
p;ljpi.ere im Nennbetrag von mindestens 25 v. H. 
des am Schluß des viorang.egangenen Wirts'chafts
jahres in ,der ß.il:anz ausgew~esenen Rück'lagenbe
trag,es f.ür künftige AMertiigungen- im B,etriebs
vermögen vOl1handen sein. Im FaIle einer 1iÜck~ 
wirkenden Bildung einer RüddaJg,e im Sinne des 
Abs. 2 mü,ssen die erfOl1deJ:ilichen festverzinslichen 
W,ertpapiere spätestens am Schluß jenes W~rt
schafosjahres im B,etridbsv,ermögen vOrlhanden 
sein, in dem die Änderung der zurückliegenden 

AR TL.K:EL VII 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

(1) Dieses Bunde,s,gesetz tritt am 1. Juli 1979 
in Kralt. 

(2) Die nach Art. I § 2 ,gebüh,renden Abfer
tigungsansprüche treten in Etappen in Kraft und 
betragen: 

1 oo/~ wenn das Arbelitsverhäiltnis späte,steru 
mit 31. Dezember 1979 

20% wenn da.s Arlbeitsvel"hältnis innerhalb 
des Zeitm,umes 'vom 1. Jänner 1980 b~s 
311. DCIZ'emoer 1980 

400:0 wenn das Arbeitsverhältnis inneriha1b 
des Zeitraumes vom 1. Jänner 1981 bis 
31. Dezember 1981 
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60% wenn das Arbeitsverhältnis innerhaLb 
des Zeitraumes vom 1. Jänner 1982 bis 
31. Dezember 1982 

80% wennda,s At1beitsv,erhältnis innerhahb 
des Zeitraumes vom 1. JäThller 1983 bis 
3,1. Dezember 1983 und 

100% wenn das A,rbeitsver1hä!ltnis ab dem 
1. Jänner 1984 endet. 

(3) Art. VI ist erstJma'l~g rur ,den V,eranlagungs
ze.itraum 1979 (bei abw,eichendem Wirtschaftsjahr 
für den Veranlagungszeitraum 1978/79) anzu
wenden. Soweit Rcüdda<gen für künftige A'bf.erti
gung,en 'ge.mäß § 14 Albs. 1 EStG 1972 in der 
Fassung, des Artikels VI dieses Bundesgesetzes 
zum Zeitpunkt dessen Inkrafttretens das ,dort an
gegebe.ne Ausmaß nicht erreichen, können s~e auf 
drei aufeinanderf01gend,e Wirtschaftsjahr,e 'gleich
mäßig verneilt auf dieses pI'Ozentuelle Ausmaß 
angehoben werden. 

Soweit Rückl:a'gen gemäß § 14 Aib:s. 1 EStG 
1972 in der Fa~sung des Artikels VI dieses Bun
des.gesetzes für Ahfert1gungsampruche, die auf 
Grund des Albfertigungs-Sichel"Ungs-Gesetzes 
(BGB!!. Nr. XX/XX) bezahlt werden müßten, be
reits bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ge
bildet wurden, kann von der Bestimmung des § 4 
Ahs. 4 Z. 7 nur für den Teii der AJbfertigungsan
sprüche, der noch nicllt durch eine Rückla,ge ge
mäß § 14 !;1edeckt ist, Gebl"auch gemacht werden. 

(4) Mit der Vollziehung dieses Bund.es~esetzes 
ist hinsichtlich der Art. I bis V der Bundesmini
ster für smiale V,erw,altung, hinsichtlim des 
Art. VI der Bundesminister für F!inanzen be
traut." 

Der Antrag der öster,reichismen Volkspartei 
für ein Abfe'rt~grungs~Sicherungs-Gesetz stiellt eine 
wesenrli,che Grundiag,e für die zuletzt erfolgrei
chen Beratung,en dar. Durch die übernahme eines 
wesentlichen Teiles, nämlich ,der Gewährung von 
Beihilfen in Form von zinsenlosen Darlehen im 
Hinblick auf die Sicherung von Arbeitsplätzen 
und die eigene wirtschaftliche Existenz des Ar
beitgebers, konnte das Ziel der österreichischen 
Vo~ks'Partei, n~rrrlich sichere Abfertigungsan
sprüche bei sichel1en J\.rheitJSplätzen,erreicht wer
den. 

Nicht ber,eit war die sozi;alistrsche Fraktion, 
auch auf ,die V:or'ste1'lungen des öVP~ntrages 
für eine hessere Rriicklagenbildung für Abferti
gungen, wie dies vor dem zweiten Ahga.b.en;
änderun.gs~es.etz der Pali war, einzugehen. Die 
österreichisch.e Volrospartei sieht daher den 
Art. VI ihres Antra,ges für ein Ahferti.gungs
Sicherungs-Gesetz als einen wichtigen !Bestandtea 
der Sicherung der Abfertigungen für ,die Arbeit
nehmer und der Sicherung der Existenz der Be- . 
triebe an. Nachdem unter den gegebenen Mehr
heitsve1"hä:1tnissen eine Durchsetzung dieser wich
tigen Verbesserung der B.estimmungen über das 
Sozialkapital nicht möglich war, garantiert die 
Volk'spartei, daß sie nach den Neuwahlen vom 
6. Ma<i einen Gesetzesantmg w P:l!r1ament ein
bringen und dessen B,eschlußfasS'Ung mit Nach
druck betrenben wiI1d, durch welchen di'e ent
sprechenden V,er:sch1echter:ungendes zweiten Aib
gabenänderungsgesetzes wieder beseitigt weI1d,en 
sdllen. 

01". Schwimmer, Kammerhofer, 01". Hauser, 
01". Hafner, 01". Wiesinger, Or. Kohlmaier, 

Dr. Marga Hubinek, Anton Smlager 
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